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Beschlussvorschlag
Der Bau- und Planungsausschuss beschließt

der Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Imgenbroich Nr. 7 
bezüglich einer Überschreitung der Grundflächenzahl gem. § 31 BauGB 
zuzustimmen. 

Sachverhalt
Durch einen Bauantrag wurde im Frühjahr die Nutzungsänderung von Schreinerei 
in 2 Wohneinheiten sowie die Legalisierung einer 3. Wohneinheit auf den 
Grundstück Imgenbroich, Flur 13, Flurstück 421 genehmigt. Auf dem Grundstück 
befindet sich noch ein weiteres Wohngebäude. Der gesamte Gebäudebestand 
wurde nicht erweitert und wurden schon vor dem Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes errichtet. 

Im Rahmen einer Teilungsvermessung sollen nun zwei Grundstücke entstehen, 
bei denen die drei Wohneinheiten der ehemaligen Schreinerei auf einem 
separaten Grundstück liegen (s. Teilfläche A Lageplan). Das weitere 
Wohngebäude liegt auf der Teilfläche B.

Die Grundstücke liegen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Imgenbroich 
Nr. 7. Für den Bereich ist MD Gebiet mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 
festgesetzt. 

Die GRZ für das gesamte Grundstück wurde mit 0,61 inklusive Nebenanlagen 
berechnet. Gemäß § 19 der Baunutzungsverordnung darf die zulässige 
Grundfläche durch Garagen, Stellplätze und Zufahrten um 50% überschritten 
werden. Weitere Überschreitungen im geringfügigen Ausmaß können zugelassen 
werden.

Durch die Teilung ergibt sich für das Teilstück A eine GRZ von 0,75. Diese 
Überschreitung kann nicht mehr als geringfügig angesehen werden. Deshalb 
beantragen die Eigentümer eine Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes. 

Um eine Befreiung zu ermöglichen soll als Ausgleich eine Verzichtsbaulast auf 
dem Teilstück B eingetragen werden. Die GRZ auf diesem Teilstück ist kleiner als 
0,4. Durch die nicht verortete Baulast soll die bestehende GRZ festgesetzt 
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werden und keine über diese festgeschriebene GRZ hinausgehende 
Bodenversiegelung mehr möglich sein.

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, der Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Imgenbroich Nr. 7 gem. § 31 BauGB zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen
keine

Anlage/n

1 Lageplan (öffentlich)
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